
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Desselbrunn 

Freitag, 11. Februar 2022 

14.00 – 18.00 Uhr 

Ordination Dr. Gottschall 

4693 Desselbrunn 142 
 

Egal ob Erst-, Zweit- oder Drittimpfung! 
  

Folgendes bitte zur Impfung mitnehmen: 
- Impfpass 
- ausgefüllter Aufklärungsbogen 

Diesen finden Sie auf der Gemeindehomepage: www.desselbrunn.at 
  

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Kaiser in der Ordination von 
Frau Dr. Gottschall (07673/760600) 

 
 
 

 

A m t l i c h e   M i t t e i l u n g Zugestellt durch Post.at Februar 2022 

http://www.desselbrunn.at/


Handysignatur am Gemeindeamt beantragen 
 

Ab sofort kann am Gemeindeamt die Handysignatur beantragt 

werden! 
 

Die Handysignatur ist ein digitaler Ausweis, mit dem sie im Internet ihre Identität nachweisen und online 

gültig unterschreiben können. Aktivieren und Verwenden der Handysignatur sind vollkommen kostenlos.  

Sie erlaubt einen komfortablen Einstieg in zahlreiche Internetdienste von Verwaltung und Wirtschaft z.B: 

- Online Amtswege wie FinanzOnline, Versicherungsdatenabfrage (zB. GKK, KFG), Neues Pensionskonto,  

- Volksbegehren unterstützen/unterschreiben 

- Strafregisterauszug  

- Elektronisches Postamt: sie bekommen (Behörden-) Post sicher elektronisch zugestellt 

- PDF signieren 

- und vieles mehr 
 

Die Aktivierung der Handysignatur erfolgt ausschließlich nach Terminvereinbarung am Gemeindeamt 

unter 07673/3713 bei Frau Maria Lederer oder Frau Elvira Plasser-Putz. 
 

Antigentests am Gemeindeamt erhältlich 
 

Da es bei der Auswertung der PCR-Test oftmals zu Verzögerungen kommt, sind ab sofort wieder Antigen-

Tests (Wohnzimmertests) als 3G-Nachweis zugelassen. 

Pro Haushalt kann pro Woche ein Testset bestehend aus 5 Antigen-Tests plus einem Streifen QR-Codes 

ausgegeben werden. Die Ausgabe erfolgt zu den Öffnungszeiten am Gemeindeamt im Bürgerservice bei 

Frau Lederer und Frau Plasser-Putz. 
 

Heizkostenzuschuss 2021/ 2022 
 

Die OÖ Landesregierung hat für die Heizperiode 2021/2022 die Gewährung eines Heizkostenzuschusses an 
sozial Bedürftige beschlossen. Es wird für die Beheizung einer Wohnung – gleichgültig mit welchem 
Energieträger – ein Zuschuss von 175,00 EUR bei Unterschreitung der angeführten Einkommensgrenze 
gewährt.  
 

Folgende Richtsätze werden zur Berechnung herangezogen: 
Alleinstehende:  €     950,00 
Ehepaar/Lebensgemeinschaft:  €  1.500,00 
je Kind:  €     380,00 
Ein Zuschuss kann nur jenen Personen gewährt werden, die auch tatsächlich für Heizkosten aufzukommen 
haben.  
 

Antragstellung bis spätestens 9. Mai 2022, unter Vorlage eines Einkommensnachweises (Grundlage sind 
die Einkommensverhältnisse 2021) aller im Haushalt lebender Personen, beim Gemeindeamt.  
 

Trinkwasserlaborbus 
 

Im Zuge der Aktion „Für Ihr Trinkwasser unterwegs“ können alle Hausbrunnenbesitzer die Chance für eine 

kostengünstige Wasseruntersuchung in Anspruch nehmen. Der Termin für den Einsatz des Laborbusses 

findet am 31. März 2022 statt, Anmeldungen sind ab sofort am Gemeindeamt möglich. 


